
 

 

Sehr geehrter Kunde, 

wir freuen uns mit Ihnen zusammen Ihre Solarstromanlage (evtl. mit Batteriespeicher) bauen zu 

dürfen. 

Für einen möglichst reibungslosen Ablauf, und um Missverständnisse zu vermeiden, möchten wir 

Ihnen den weiteren Ablauf erläutern. Dazu haben wir die wichtigsten Punkte zusammengefasst. 

Wir bitten Sie, diese zu lesen und zu akzeptieren: 

1. Sie erteilen uns den Auftrag (Angebot letzte Seite) 

2. Anmeldeunterlagen: Zur Anmeldung beim Energieversorger benötigen wir Unterlagen.  Für diese 

schreiben wir Sie gesondert an: 

a. Lageplan 

b. Zählernummer 

c. Vollmacht 

3. Voranmeldung: Wir melden die Solarstromanlage beim Netzbetreiber zur Freigabe an 

4. Baubesprechung: Wir vereinbaren einen Termin mit Ihnen, um die Montagedetails zu fixieren 

5. Nach der Freigabe durch den Energieversorger vereinbaren wir einen Montagetermin 

6. Dachmontage: Wir installieren die Module und die Kabel auf dem Dach 

7. Rechnungsstellung über die erbrachte Leistung 

8. Elektromontage: Wir installieren Wechselrichter, ggfs. die Batterie und machen die Anlage 

betriebsbereit. Die Anlage muss aber ausgeschaltet bleiben 

9. Rechnungsstellung über die erbrachte Leistung (bis zu 95 % der Auftragssumme). 

10. Wenn 95 % der vereinbarten Rechnungssumme bezahlt wurden, werden wir die Anlage beim 

Energieversorger fertig melden. 

11. Fertigmeldung der Anlage beim Energieversorger  

12. Sie melden die Anlage im Marktstammdatenregister an. Dies muss innerhalb von 4 Wochen nach 

dem Inbetriebnahmedatum erfolgen. Sie erhalten hierzu, nach Fertigstellung durch uns, eine 

gesonderte E-Mail mit allen erforderlichen Informationen. 

13. Zählereinbau durch den Energieversorger: Zusammen mit dem Energieversorger nehmen wir die 

Anlage in Betrieb. Es kann 2 - 4 Wochen dauern, bis wir einen Termin vom Energieversorger 

erhalten. Dies liegt nicht in unserem Einflussbereich. 

14. Übergabe Unterlagen. Sie erhalten Ihre Projektunterlagen 

15. Schlussrechnung: Wir stellen die Schlussrechnung. Ein evtl. vereinbartes Skonto kann nur von 

der Schlussrechnung abgezogen werden, wenn alle Teilzahlungen im vereinbarten Skonto 

Zeitraum bei uns auf dem Konto eingegangen sind. 

 

_________________________________________________________ 

Ort / Datum / Unterschrift 

 


